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Rechtssatz

Aufwendungen oder Ausgaben, die in gleicher Weise mit der Einkunftserzielung wie mit der Lebensführung

zusammenhängen können, bei denen die Abgabenbehörde aber nicht in der Lage ist zu prüfen, ob die Aufwendungen

oder Ausgaben durch die Einkunftserzielung oder durch die Lebensführung veranlasst worden sind, dürfen nicht

schon deshalb als Werbungskosten berücksichtigt werden, weil die im konkreten Fall gegebene Veranlassung nicht

feststellbar ist. In Fällen von Aufwendungen oder Ausgaben, die ihrer Art nach eine private Veranlassung nahe legen,

darf die Veranlassung durch die Einkunftserzielung vielmehr nur dann angenommen werden, wenn sich die

Aufwendungen als für die beru iche Tätigkeit notwendig erweisen. Die Notwendigkeit bietet in derartigen Fällen das

verlässliche Indiz der beru ichen im Gegensatz zur privaten Veranlassung. Dies gebietet auch die

verfassungskonforme Interpretation des § 16 Abs 1 EStG 1988. Eine Regelung, nach der Aufwendungen oder Ausgaben

der Lebensführung ausschließlich bei jenen Einkünften mindernd berücksichtigt werden, bei denen die Möglichkeit

einer Veranlassung durch die Einkunftserzielung gegeben ist, verstieße gegen den Gleichheitssatz des Art 7 Abs 1 B-VG

(Hinweis E 28.10 1998, 93/14/0195, 95/14/0044 und 95/14/0045).
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